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Aktualisierte Hinweise zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Standorten 

für Unterkünfte von Flüchtlingen und Asylbegehrenden vom 3. Februar 2015 

Schreiben des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 27.10.2014 

Anlagen:  

- Hinweise zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Standorten für Unterkünfte 

von Flüchtlingen und Asylbegehrenden in den verschiedenen Gebietskulissen vom 

3. Februar 2015

- Tabellarische Darstellung von Rechtsprechung zur bauplanungsrechtlichen Zuläs-

sigkeit von Unterkünften für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in den verschiedenen 

Gebietskulissen 
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Mit unserem Schreiben vom 27.10.2014 haben wir Hinweise zur bauplanungsrechtli-

chen Beurteilung von Standorten für Unterkünfte von Flüchtlingen und Asylbegehren-

den übermittelt und über die bevorstehende Änderung des Baugesetzbuchs und die 

wesentlichen vorgesehenen Änderungen informiert, mit der die Herstellung von Un-

terkünften für Flüchtlinge und Asylbegehrende über die bereits bestehenden Möglich-

keiten hinaus erleichtert und insbesondere auf die sehr restriktive Rechtsprechung 

aktueller Entscheidungen vor allem in Baden-Württemberg zur (Un)Zulässigkeit von 

Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge als Anlagen für soziale Zwecke im Wege 

der Ausnahme in Gewerbegebieten reagiert werden sollte. 

 

Diese Änderung des Baugesetzbuchs durch das „Gesetz über Maßnahmen im Bau-

planungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen“ ist am 26. No-

vember 2014 in Kraft getreten. In den anliegenden aktualisierten Hinweisen zur bau-

planungsrechtlichen Beurteilung von Standorten für Unterkünfte von Flüchtlingen und 

Asylbegehrenden in den verschiedenen Gebietskulissen vom 3. Februar 2015 wurden 

die sich daraus ergebenden Änderungen und Ergänzungen eingearbeitet. Ergänzend 

wird eine tabellarische Darstellung von Rechtsprechung zur bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit von Unterkünften für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in den verschiede-

nen Gebietskulissen übermittelt. Beide Dokumente werden auch auf der Hompage 

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zum Download bereit gestellt. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die unteren Baurechtsbehörden wie auch 

die Gemeinden als Planungsträger in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen in ge-

eigneter Weise zu informieren. 

 

Die Kommunalen Landesverbände erhalten eine Mehrfertigung dieses Schreibens zur 

Information. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kristin Keßler 
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